
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-197/2017  
- öffentlich - Datum: 06.12.2017 
 

Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden X 

 
 

Fachbereich 
Bürgermeisterin, Dienststellen- u. 
Büroleitung 

Federführendes Amt 
Bürgermeisterin Dienststellen- und 
Büroleitung 

Sachbearbeiter Cäcilia Reichert-Dietzel 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevorstand der Gemeinde 
Ranstadt 

05.12.2017 beschließend nichtöffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

13.12.2017 beschließend öffentlich 

 
Einziehung der Geschäftsanteile der Gemeinde Ranstadt an der 
Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH an den Gesellschafter 
Wetteraukreis 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Übertragung der Gesellschafteranteile der Gemeinde 
Ranstadt an den Wetteraukreis gemäß § 13 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

n.n. 
 
Sachdarstellung: 

Mit dem flächendeckenden Breitbandausbau im Wetteraukreis durch die Deutsche Telekom 
wurde auch das Netzbetreibermodell der Bigo eingestellt. Es war daher zu klären, ob die 
Beteiligungsgesellschaft aufgelöst oder verändert wird. Insbesondere die kommunalen 
Gesellschafter sind an einer Rückzahlung ihrer Stammeinlage interessiert. Derzeit wird noch 
direkte Glasfaserversorgung der Schulen im Bigo-Gebiet umgesetzt. Hierzu ist der 
Fortbestand der Bigo als Empfänger eines Bescheides über Fördermittel des Bundes 
erforderlich. Daher sollte der Wetteraukreis als Alleingesellschafter weiter Gesellschafter der 
Bigo sein. Auch sollte bedacht werden, dass für künftige Ausbauoption (Gigabit-Gesellschaft) 
der Gesellschafterkreis ausgeweitet werden kann, wenn dies im Sinne der Städte und 
Gemeinden ist. 
 



 

Die Höhe der Rückzahlung kann nach Vorlage des eines aktuellen Jahres- bzw. 
Zwischenabschlusses der Bigo erfolgen. In der Gesellschafterversammlung am 17.08.2017 
wurde eine unverbindliche Rückzahlungsquote von ca. 80 % genannt. Die Übertragung der 
Gesellschafteranteile erfolgt gemäß § 13 Abs. 2 nach einer Frist von einem Jahr zum Ende 
des Geschäftsjahres. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 
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